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Herrn 
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Wien, 
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1988 -05- 05 
zu 484q IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1849/J betreffend leerstehende Bundesbauten, welche d{e 

Abgeordneten Eigruber, Dr. Krünes und Dkfm. Bauer am 11.3.1988 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Das Gebäude in 1080 Wien, Friedrich Schmidt-Platz 3 wurde Ende 

1982 vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen geräumt. 

Es bestanden ursprünglich Planungen, das Gebäude nach entsprechen­

der Instandsetzung und Zweckadaptierung dem Bundeskanzleramt zur 

Unterbringung der Verwaltungsakademie und des Statistischen Zen­

tralamtes zur Verfügung zu stellen. Für die Verwaltungsakademie 

wurde zwischenzeitig eine andere Unterbringung gefunden. 

Weitere Bedarfsanmeldungen haben das Bundesministerium für Inneres 

(als Ersatz für die Räumung der Rennweg-Kaserne), das Bundesmini­

sterium für Justiz (Ausweichunterkunft), das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung (universitäre Einrichtungen) bekanntge­

geben. Schließlich wurde auch die Unterbringung der Bundesbau-
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direktion Wien in diesem Gebäude im Hinblick a~f die erforder­

liche Absiedlu'g vom Standort in 1015 Wien, Kijrntner Ring 9-13 

untersucht. 

Seitens meines Ressorts ist nach endgUltiger Abklärung des Bun­

desbedarfes die Verwertung der Liegenschaft durch Tausch bezie­

hungsweise Verk~uf vorgesehen. 

Das Gebä~de in 1010 Wien, Hohenstaufengasse 3 steht seit 1980 

leer~ Es besteht die Absicht, das Gebäude mit einern Kostenauf­

wand von 72 Mio. Schilling fUr Organisationseinheiten des Bun­

deskanzleramtes instandzusetzen. 

Das ehemalige Arbeitsamt in 1050 Wien, Embelgasse 2-8 (Sieben­

brunnenfeldgasse) wurde im Jahre 1933 geräumt und sodann von 

der Unterrichtsverwaltung als Standort fUr den Stadtschulrat 

fUr Wien angesprochen. Nach dem nunmeh= vorliegenden Bedarfs­

verzicht der Unterrichtsverwaltung wird d~s Gebäude zum Verkauf 

gelangen. Die öffentliche Ausschreibung ist d~rch die Bundes­

baudirektion Wien bereits erfolgt. 

Das Gebäude in 1050 Wien, Castelligasse 17 wurde im Jahre 1975 

fteigemacht. Derzeit laufen Planungen mit dem Ziel der Unter­

bringung von Einrichtungen des Bundesministeriums fUr Justiz 

(Bew§hrungshilfe). 

Die Liegenschaft in 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 116-120 (so­

g,=nannte HammerlegrUnde ) wurden im ,Jahre 1984 fUr die Unter­

richtsverwaltung erwo:-.:-ben. Es handelt sich nach den Nutzflächen 

aber Uberwiegend um Wohngebäude, die zum Großteil leerstehen. 

Im Werksbereich befindet sich eine größere Lagerhalle . 
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Nachdem die Unterrichts- und Wissenschaftsverwaltung und zu­

letzt auch das Bundeskanzleramt (für die Bundesdienststellen 

des Gesundheitswesens) auf die Nutzung der Liegenschaft ver­

zichtet haben, ist ebenfalls der baldige Verkauf vorgesehen. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

1080 Wien, Friedrich Schmidt-Platz 3 

1010 Wien, Hohenstaufengasse 3 

1050 Wien, Embelgasse 2-8 

1050 Wien, Castelligasse 17 

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 116-120 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

3779 m2 

2970 m2 

5300 m2 

1304 m2 

keine Büronutzfläche 

Diese Frage rein hypoth~tisch und losgelöst von den wirtschaft­

lichen und rechtlichen Zusammenhängen zu beantworten,würde nur 

zu Fehlinterpretationen führen. 

Im Falle einer Vermietung muß der Liegenschaftseigentümer das 

Gebäude in einen sicheren und benützbaren Zustand versetzen. 

Gerade diese Gebäude weisen jedoch großteils einen sehr schlech­

ten Bauzustand auf. Der Einsatz von Budgetmittel für die private 

Vermietung könnte einen verlorenen Aufwand darstellen und konnte 

daher nicht vertreten werden. 

Eine "Zwischenvermietung" läßt die Rechtslage nicht zu, da die 

Mietverhältnisse über einem halben Jahr den Kündigungsbeschrän­

kungen des Mietrechtsgesetzes unterliegen. Bei Freimachung müßten 

entweder Ersatzräumlichkeiten beigesteilt oder Abfindungen be­

zahlt werden. Dieser Aufwand könnte die Mietzinseinnahmen bei 

kurzfristiger Vermietung weit überschreiten. 
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Im Falle eines Verkaufes, der bei allen Liegenschaften (a~sge­

nommen Hohenstaufengasse 3) als Eventual16sung in Diskussion 

stand, wirken Mietverhältnisse in vollem Maße kaufpreissenkend. 

Zu Punkt 4 der Anfrage~ 

Ich darf in diesem Zusam~enhang auch auf die Beantwortung der An­

fragen ~r. 1305/J und 1743/J verweisen, worin ausgeführt wird, 

daß in meinem Ressort ein Konzept über die Nutzung yon Bundesge­

bäuden existiert, welches jedoch aufgrund organisatorischer Än­

derungen bei den Bundesdienststellen, notwendiger Standortbe­

reinigungen sowie Erweiterungsbestrebungen (besonders im univer~ 

sitären Bereich) ständigen Änderungen unterwo~fen ist. Die Umset­

zung dieser Planungen sind wegen der oft notwendigen baulichen 

Adaptierungen bei der angespannten Budgetlage kurzfristig nicht 

m6glich. Außerdem muß eine sorgfältige Prüfung aller oft konkur­

rierenden Nutzungswünsche vorgenommen werden, wobei im Sinne der 

Zielsetzung in der Erklärung der Bundesregierung vor dem Natioal­

rat von Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky am 28. Jänner 1987, 

dort wo es wirtschaftlich sinnvoller ist, Bundesverm6gen zu ver­

äußern, auch zu entscheiden ist, ob im Hinblick auf die manchmal 

nicht mehr gegebene Wirtschaftlichkeit der Reaktivierung yon Alt­

bauten eher ein Verkauf erfolgen sollte. 

Im Zusammenhang mit diesen Tätigkeite 

sich keine Notwendigkeit, die Verant­

faßten Bediensteten zu prüfen. 

nd Entscheidu'gen ergab 
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